
0237/2026 Seite 1 von 2  

Stadt  

Hildburghausen 

 

05.02.2026 

 

Beschlussvorlage 
  

Einreicher: Der Bürgermeister Beschlussnummer: 

 0237/2026 

    

  Amt: Amt für 

Kindertagestätten, Jugend 

und Senioren 

  Sachbearbeiter: Frau Baumann 

  Aktenzeichen:  

  Bezug-Nr.:  

 

 

 

 

Sitzung Status Datum Abstimmung: 

Haupt- und Finanzausschuss öffentlich 12.02.2026 Ja: 7 Nein: 0 Enth.: 0 

Stadtrat öffentlich 24.02.2026 Ja: 23 Nein: 0 Enth.: 0 

 

 

 

Bezeichnung der Vorlage: 
1. Änderungssatzung der Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt 

Hildburghausen 

 

 

 

Beschlusstext: 
Beschlussvorschlag 

 

Der Stadtrat der Stadt Hildburghausen beschließt die 1. Änderungssatzung zur Satzung über 

die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Hildburghausen in der vorliegenden 

Fassung. 

 

 

 

 

 

 

 

 gez.  
 

 

 gez. 
 

 

 gez. 
 

 

 gez. 
 

Bürgermeister 

Patrick Hammerschmidt 

zust. Amtsleiter 

Anna-Maria 

Baumann 

Kämmerei 

 

Justiziar 

 

 

 

 gez.  
 

Amtsleiterin Haupt- 

und Personalamt 

Stefanie Zöller 
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Begründung: 

 

Die Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Hildburghausen wird 

geändert, da sich einige maßgebliche Änderungen ergeben haben. Durch den 

Zusammenschluss der „Werraspatzen“ und „Parkmäuse“, sind in der neuen Fassung nur noch 

die „Werraspatzen“ und „Lindenzwerge“ aufgeführt. Ab dem 2. Quartal 2026 wird die Stadt 

Hildburghausen Betreuungsverträge mit den Eltern abschließen, was in der Satzung 

festgehalten wird. Weiterhin werden die Öffnungszeiten nicht mehr in der Satzung 

festgeschrieben, weil diese je nach Bedarf anzupassen sind. Verkürzungen der 

Öffnungszeiten, die durch mangelndes Personal entstehen können, werden in der Satzung 

begründet. Für die Kindertagesstätten wurden feste Schließzeiten geregelt, welche nun in die 

Satzung aufgenommen werden. 

 

Durch die Einführung der Elternkommunikationsapp und damit der digitalen 

Arbeitsgrundlage der Kindertageseinrichtungen, ergibt sich für die Eltern die Pflicht, diese 

Plattform verantwortungsbewusst zu nutzen. Die Nutzung der App sowie damit 

einhergehende Änderungen im Bereich der Datenerhebung, wurden ebenfalls in die Satzung 

integriert. 

 

 

 

Anlagen: 

 

 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der 

Stadt Hildburghausen 

 

 

 

 

 

 

Verteiler nach der Beschlussfassung: Sitzungsdienst 

Amt 46 

Amt 20 

Amt 10 
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